
Hausordnung der Marianne-Cohn-Schule Berlin 

 

Wir, die Schüler:innen der Marianne-Cohn-Schule, wollen uns zu 

selbstbewussten und selbständigen Menschen entwickeln. 

Wir achten und respektieren uns unabhängig unseres Aussehens und unserer 

Herkunft. Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit lehnen wir 

entschieden ab. 

 

 

   

 

 
   

   

Ein friedliches Miteinander gründet auf einem rücksichtsvollen, freundlichen 

und höflichen Umgang zwischen Schüler:innen, Pädagog:innen, weiteren 

Mitarbeiter:innen der Schule und Eltern. 

Hilfsbereitschaft, Offenheit und Ehrlichkeit sowie das faire Austragen von 

Konflikten sind für das Zusammenleben in der Schule entscheidend. 

Dafür tragen wir alle die Verantwortung. 

 

       
 

 

Geltungsbereich 

Diese Hausordnung gilt für alle sich auf dem Schulgelände befindenden 

Personen. 

Zum Schulgelände gehören das Schulgebäude mit Eingangsbereich sowie das 

umzäunte Außengelände. 

 



1. Allgemeine Regeln 
 
 
Ab 7.45 Uhr ist das Schulgebäude für die Schüler:innen geöffnet. 

       
 
Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr und endet um 15.00 Uhr oder 13 Uhr (freitags 
14.00 Uhr). 

            
 
Ich erscheine pünktlich zum Unterricht. 

 
 
Ich verhalte mich rücksichtsvoll und achte Schüler:innen und Pädagog:innen. 

 
 
Wir benutzen unser Mobiltelefon nur vor und nach der Schulzeit. Während der 
Schulzeit werden die Mobiltelefone von den Pädagog:innen verwahrt. 
Schüler:innen, die vergessen haben ihr Mobiltelefon abzugeben, werden von den 
Pädagog:innen freundlich aber nachdrücklich daran erinnert. 
Unter Aufsicht der Pädagog:innen darf das Mobiltelefon für unterrichtliche 
Zwecke genutzt werden. 

 



 
 
Für Schäden, die ich mutwillig verursache, muss ich selbst aufkommen. 

  
 
Das Schulgelände darf ich nur mit Erlaubnis verlassen. 

  
 
Alkohol, Drogen, Waffen und andere gefährliche Gegenstände wie 
Taschenmesser, Feuerzeuge und Feuerwerkskörper sind in der Schule verboten. 

   
 
Wertgegenstände bringe ich auf eigenes Risiko mit und gebe diese während der 
Unterrichtszeit bei den Pädagog:innen bis zum Schulschluss ab. 

   
 
Unfälle melde ich sofort den Pädagog:innen. 

   
 
Das Rauchen ist für alle und auf dem gesamten Schulgelände verboten.  

 



 
Besucher:innen, auch Eltern sowie fremde Personen melden sich im Sekretariat 
der Schule an. 

   
 
Das Kauen von Kaugummi ist verboten. 

 
 

 
2. Verhalten im Schulhaus  

 
 

Ich achte auf Sauberkeit und Ordnung im Schulhaus. 

   
 

Ich gehe mit dem Schuleigentum sorgsam um (Möbel, Geräte, Computer, 
Bücher, Fahrräder usw.). Schäden oder Gefahrenquellen melde ich den 
Pädagog:innen. 

  
 

Ich vermeide Auseinandersetzungen und Handgreiflichkeiten. 

     



 
 

Der Fahrstuhl wird vorrangig von den Rollstuhlfahrer:innen immer in Begleitung 
Erwachsener genutzt. 

  
 

Wir bewegen uns vernünftig im Schulgebäude. 

 
 

Mützen und Base-Caps werden in der Klasse und im Fachunterricht 
abgenommen. 

 
 

 
3. Verhalten auf dem Schulhof 

 

 
 

 
Das Werfen von Steinen, Schneebällen und Ähnlichem ist verboten. 

 

 



 
 
Ich sage den Pädagog:innen Bescheid, wenn ich in das Schulgebäude gehe. 

 

 
 
Die Tischtennisplatten benutze ich nur zum Tischtennis spielen. 

 

 
 
Die Fußballtore sind nur zum Fußballspielen da. 

 

 
 

 
4. Verhalten in den Unterrichtsräumen 

 

 
 

 
Ich achte auf Sauberkeit und Ordnung in allen Unterrichtsräumen sowie in den 
Küchen, den Toiletten und Garderobenschränken. 

 

 



 
 
Ich öffne oder schließe die Fenster nur unter Aufsicht der Pädagog:innen. 

 

   
 
Die Rollläden betätige ich nur unter Aufsicht der Pädagog:innen. 

 

 
 
Zum Schulschluss stellen wir alle Stühle hoch. 

 

 
 

 
5. Benutzung von Fahrrädern und Fahrzeugen 

 
 

Das Fahrradhaus darf nur in Begleitung der Pädagog:innen betreten werden. 
 

   
 
 
 
 
 



Was geschieht, wenn ich gegen die Hausordnung verstoße? 
 

Unerwünschtes Verhalten Begründung Päd. Maßnahme / Konsequenz Umsetzung 

Verlassen des 
Schulgeländes (während der 
allg. Unterrichtszeit und 
unpünktliches Erscheinen 
zum Unterricht 

- Verstoß gegen die                                         
Hausordnung 
-Verbot durch das 
Schulgesetz 
- Die Gewährleistung des 
Versicherungsschutzes geht 
verloren 

1. Mitteilung an Eltern / gesetzlichen 
Betreuer:innen 
2. Eintrag ins Klassenbuch (weitere 
Maßnahmen klassenindividuell, z. B. 
Schülervertrag) 
3. Ordnungsmaßnahmen 

- Klassenleitung 
(nach 
Rückmeldung 
der Aufsicht) 
- Schulleitung 

Mitführen von Alkohol und 
Drogen 

-Verstoß gegen die   
Hausordnung 
-Verstoß gegen das 
Schulgesetz 
-Gefährdung von Personen 
und Sachen 

1. Sicherstellen 
2. Mitteilung an Eltern / gesetzlichen 
Betreuer:innen 
3. Meldung an die Schulleitung 
4. Ordnungsmaßnahmen 

- Klassenleitung 
- Schulleitung 

Mitbringen von Waffen, 
Feuerwerkskörpern und 
anderen gefährlichen 
Gegenständen 

-Verbot durch das 
Schulgesetz 
-Gesundheitsgefährdung 
-Brandgefahr 
-Gefahr von 
Beschädigungen 

1. Sicherstellen 
2. Meldung an die Schulleitung 
3. Anzeige 
4. Ordnungsmaßnahmen 

- Klassenleitung 
- Schulleitung  

Rauchen auf dem 
Schulgelände 

-Verstoß gegen die   
Hausordnung 
-Verstoß gegen das 
Schulgesetz 
-Gefährdung der Gesundheit 

1. Mitteilung an Eltern / gesetzlichen 
Betreuer:innen 
2. Eintrag ins Klassenbuch (weitere 
Maßnahmen klassenindividuell, z. B. 
Schülervertrag) 
3. Ordnungsmaßnahmen 

- Klassenleitung 
- Schulleitung 

Mutwilliges Zerstören von 
Schuleigentum 

-Verstoß gegen die 
Hausordnung 

1. individuelle Maßnahmen 
2. Ordnungsmaßnahmen 

- Klassenleitung 
- Schulleitung 



-Verletzungsgefahr 

Werfen von Steinen, im 
Winter Schneebälle 

-Verstoß gegen die 
Hausordnung 
-Unfallgefahr 
-Gefährdung anderer 
Personen 
- Gefahr von 
Beschädigungen 

1. Hofpausenverbot 
2. ggf. Anzeige wegen Körperverletzung 

- Klassenleitung 
(nach 
Rückmeldung 
durch die 
Aufsicht) 
- Schulleitung 

Unsachgemäßer Umgang 
mit Spielgeräten 
(Fußballtore, TT-Platten, 
Nestschaukel usw.) 

-Verstoß gegen die 
Hausordnung 
-Beschädigung von 
Schuleigentum 
-Unfallgefahr 

Individuelle Maßnahmen - Alle 
Kollegen:innen 
- Schulleitung 

Wiederholtes, 
herausforderndes, 
übergriffiges Verhalten 
(körperliche Gewalt) gegen 
Schüler:innen und/ oder 
Pädagog:innen 

-Verstoß gegen die 
Hausordnung 
-Gefährdung anderer 
Personen 

-Ausschöpfung aller schulischen Mittel 
-Verkürzung der Beschulungszeit 

- Klassenleitung 
- Schulleitung 
- Schulkonferenz 
- Schulaufsicht  

 


